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Vorwort zur 6. Auflage

Die Verpflichtung durch das OZG, Verwaltungsleistungen elektronisch über 
Verwaltungsportale in zahlreichen Rechtsvorschriften anzubieten, machten 
für den Bereich des Personenstandsrechts das am 1. 11. 2022 in Kraft getretene 
3. PStRÄndG vom 19. 10. 2022 (BGBl. I S. 1744) erforderlich. Das Gesetz enthält 
eine Reihe von Vorschriften, die an dem Ziel der Registermodernisierung, ins-
besondere dem Once-Only-Prinzip orientiert sind. Grundgedanke ist dabei, 
die erneute Beibringung von bei öffentlichen Stellen bereits vorhandenen 
Daten und Nachweisen durch betroffene Personen entbehrlich zu machen. 
Die nicht zum Personenstand gehörende Religionsbezeichnung ist im Sinne 
einer Reduzierung des Registerinhalts auf die erforderlichen Angaben nicht 
mehr für die Beurkundung vorgesehen.

Mehrere Vorschriften des 3.  PStRÄndG, insbesondere die zur Einführung 
einer elektronischen Personenstandsbescheinigung, treten wegen noch zu 
schaffender technischer Voraussetzungen und zu erlassender Ausführungs-
vorschriften erst am 1. 11. 2024 in Kraft. Sie sind in der vorliegenden 6. Kom-
mentar-Auflage noch nicht berücksichtigt.

Bereits aufgenommen sind hingegen die durch das Registermodernisie-
rungsgesetz vom 28. 3. 2021 (BGBl. I S. 591) erfolgten Änderungen des PStG und 
der PStV, obwohl dort einige Regelungen von einer Bekanntmachung des In-
krafttretens durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
abhängig gemacht sind. Da die Bekanntmachung des BMI bei Redaktions-
schluss der vorliegenden Kommentar-Auflage noch nicht vorlag, ist in einer 
Fußnote zu dem betroffenen § 3 auf diese Besonderheit hingewiesen.

Zudem war das am 1. 1. 2023 in Kraft getretene Gesetz zur Reform des Vor-
mundschafts- und Betreuungsrechts vom 4. 5. 2021 (BGBl. I S. 882) zu berück-
sichtigen, das u. a. zu Umschichtungen innerhalb des BGB geführt hat.

Als neues Übereinkommen für die Erteilung internationaler Personen-
standsurkunden ist das 2. IntPStUrkÜb vom 14. 3. 2014 (GS Nr. 201 a) zu nennen. 
Es ist am 1. 7. 2022 in Kraft getreten und gegenüber den Vertragsstaaten anzu-
wenden, von denen es ratifiziert worden ist (derzeit Deutschland, Belgien und 
die Schweiz). Im Verhältnis zu den anderen Vertragsstaaten des IntPStUrkÜb 
vom 8. 9. 1976 (GS Nr. 201) bleibt es bei der Anwendung dieses Übereinkom-
mens bis zu einer Ratifikation des neuen Übereinkommens.

Zu berücksichtigen war außerdem, dass die neue Brüssel-IIb-Verordnung 
ab dem 1. 8. 2022 zwar die Nachfolge der Brüssel-IIa-Verordnung angetreten 
hat, beide VO aber für einen längeren Zeitraum parallel zueinander anzuwen-
den sind. Die Anwendung der jeweiligen VO ist von dem Datum des eingelei-
teten gerichtlichen Verfahrens abhängig gemacht.
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Zahlreiche Fußnoten mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung so-
wie die Aktualisierung der Zitate der PStG-VwV, die durch die 2.  PStG-VwV-
ÄndVwV erforderlich geworden war, runden die Neuauflage ab.

Berlin, im Januar 2023

Heinrich Bornhofen Thomas Lammers
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Einführung: Entwicklung des Personenstandsrechts

Übersicht (die Zahlen bedeuten Randnummern)
I. Das PStG 1875 1
II. Das PStG 1937 2
III. Das PStG 2007 3

I. Das PStG 1875
Dem ersten deutschen Personenstandsgesetz von 18751 war eine lange Zeit 
kirchlichen Monopols auf dem Gebiet des Personenstandswesens voraus-
gegangen. Seit dem 16. Jahrhundert war es in Deutschland allgemein Auf-
gabe der Geistlichen beider Konfessionen gewesen, Tauf-, Trau- und Toten-
bücher zu führen. Der Staat hatte sich damit begnügt, den Geistlichen bei-
der Konfessionen die Führung der Kirchenbücher vorzugeben. Das preußi-
sche Allgemeine Landrecht von 1794 enthielt dazu detaillierte Regelungen2. 
Unter dem Einfluss des Code Civil änderte sich dies grundlegend. Die Revo-
lution von 1848 bereitete dem Gedanken einer staatlichen Personenstands-
buchführung den Weg: Im Zuge der Bestrebungen einer Trennung von Kir-
che und Staat – ausgetragen im sog. Kulturkampf – wurden zunächst in Preu-
ßen durch Gesetz vom 9. 3. 1874 (GS S. 95), danach im gesamten Reichsgebiet 
durch Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und über die 
Eheschließung die obligatorische Zivilehe und die Personenstandsbeurkun-
dung durch vom »Staate bestellte Standesbeamte« eingeführt. § 1 des PStG 
1875 bestimmte: »Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbefälle 
erfolgt ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standesbeamten mit-
tels Eintragung in die dazu bestimmten Register.«

II. Das PStG 1937
Das zweite deutsche Personenstandsgesetz von 19373 hielt an der bewähr-
ten Beurkundung in den klassischen Personenstandsbüchern fest, doch er-
hielt das Heiratsregister die Bezeichnung »Familienbuch«. Der neue Name 
lässt bereits auf die inhaltliche Ausweitung des bisherigen, lediglich die Ehe-
schließung dokumentierenden Registers schließen: In der amtlichen Be-
gründung als »wichtigste Neuerung des Entwurfs« bezeichnet, sollte das Fa-
milienbuch die Sippenforschung erleichtern, insbesondere »die verwandt-
schaftlichen Zusammenhänge der Angehörigen einer Familie, die Zusam-

1 Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und über die Eheschließung 
vom 6. 2. 1875 (RGBl. S. 23).
2 Vgl. Schütz, 100 Jahre Standesämter in Deutschland, 1977, S. 1 ff.
3 PStG vom 3. 11. 1937, RGBl. I S. 1146.
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menhänge zwischen Vor- und Nachfahren ersichtlich machen«4. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg galt das PStG 1937 innerhalb mehrerer Besatzungszonen 
einheitlich fort. Es ist als zentrale Vorschrift des nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 2 GG 
der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes zugewiesenen Rechtsgebiets 
»Personenstandswesen« Bundesrecht geworden; dies ergibt sich aus Art. 125 
Nr. 1 GG. Das Personenstandsgesetz wurde 1957 neu gefasst5.

III. Das PStG 2007
Das Personenstandsrechtsreformgesetz mit dem PStG 20076 hat eine längere 
Vorgeschichte: Erforderliche Änderungen des PStG führten  – angestoßen 
durch das »Volkszählungsurteil« des Bundesverfassungsgerichts – bereits im 
Jahre 1984 zur Bildung einer Bund/Länder-Arbeitsgruppe, die Vorschläge für 
ein Fünftes Gesetz zur Änderung des Personenstandsgesetzes 1937 erarbeiten 
sollte7. Familienrechtliche Reformen und die Wiedervereinigung mit stän-
digem Anpassungsbedarf der personenstandsrechtlichen Vorschriften wa-
ren der Grund, die geplante Novellierung immer wieder zurückzustellen. Bei 
dem erneuten Anlauf in einer neu gebildeten Bund/Länder-Arbeitsgruppe, 
die im Frühjahr 2002 ihre Arbeit aufnahm, wurde das Regelungsziel dahin 
geändert, dem Reformauftrag durch ein neues Personenstandsgesetz mit ge-
änderter Konzeption zu entsprechen. Dies betraf insbesondere das Medium 
der Registrierung. War bisher Papier nach genauen Vorgaben der Ausfüh-
rungsvorschriften obligatorisch gewesen, so setzten die Arbeiten bereits ver-
stärkt auf die elektronische Registerführung.

Die Arbeitsgruppe stellte im September 2004 ihre Vorschläge für eine Re-
form gleich in einem »Vorentwurf eines Gesetzes zur Reform des Personen-
standsrechts« vor. Dieser war alsdann Grundlage für das Beteiligungsverfah-
ren, in dessen Rahmen die Bundes- und Landesressorts, die Interessenver-
bände, die Kirchen und andere in die Reform einzubeziehende Stellen (z. B. 
die Archive) die Möglichkeit hatten, den Vorentwurf zu bewerten und Vor-
schläge einzubringen. Das Beteiligungsverfahren mit den genannten Stellen 
erstreckte sich auf gut eineinhalb Jahre.

Die Behandlung des überarbeiteten Vorentwurfs als Gesetzentwurf der 
Bundesregierung im Bundesrat führte zu 48 Änderungsanträgen. Die An-
träge betrafen vornehmlich Fragen der Finanzierung der Sonderstandesäm-
ter (Standesamt I in Berlin und Sonderstandesamt Bad Arolsen), einer Län-
deröffnungsklausel für die Begründung von Lebenspartnerschaften durch 

4 Im Einzelnen Schütz, 100 Jahre Standesämter in Deutschland, 1977, S. 60.
5 BGBl. 1957 I S. 1125, BGBl. III Nr. 211-1.
6 Vgl. Bornhofen, StAZ 2007, 33; Gaaz, FamRZ 2007, 1057. Eine synoptische Gegenüber-
stellung des neuen Rechts, der amtlichen Begründung des Gesetzentwurfs und des bishe-
rigen Rechts findet sich in Schmitz/Bornhofen (Hrsg.), Das neue Personenstandsrecht 
(Handakten für die standesamtliche Arbeit, Sonderheft 2007).
7 Vgl. Bornhofen, StAZ 1996, 161, 163.
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andere Stellen als das im Gesetzentwurf vorgesehene Standesamt, der Er-
möglichung eines Pilotprojekts »Zentrale Registerführung« durch ein Land, 
der Schaffung einer Regelung zur Angleichung von Namen und der Festset-
zung eines späteren Termins für das Inkrafttreten des Gesetzes. Nach Be-
schluss der Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates wurde der Gesetzentwurf am 15. 6. 2006 dem Deutschen Bundes-
tag zugeleitet. Die mit der Sache befassten Ausschüsse (federführend: Innen-
ausschuss) empfahlen dem Deutschen Bundestag am 8. 11. 2006, das Gesetz 
nach Maßgabe mehrerer Änderungen zu beschließen; in 2. und 3. Lesung am 
9. 11. 2006 erfolgte die Beschlussfassung. Nach Weitergabe an den Bundesrat 
zu dessen zweitem Durchgang stimmte dieser dem Gesetz am 15. 12. 2006 zu.

Die Verkündung des Personenstandsrechtsreformgesetzes vom 19. 2. 2007 
erfolgte am 23. 2. 2007. Das Gesetz ist nach seinem Art. 5 Abs. 2 am 1. 1. 2009 
in Kraft getreten. Vorgezogen seit dem Tag nach der Verkündung (24. 2. 2007) 
sind nach Art. 5 Abs. 1 die Vorschriften in Kraft, die Bund oder Länder zur 
Vorbereitung und zum Erlass von Durchführungsvorschriften ermächtigen 
(Art. 1 §§ 73, 74, Art. 2 Abs. 13 Nr. 4, § 82 a Abs. 6 bis 8 PStRG). Außerdem die Re-
gelung der Übergangsvorschriften in Art. 1 § 77 Abs. 1 PStRG, die durch Ände-
rung der Zuständigkeit für die Fortführung des Familienbuchs eine Versen-
dung der Familienbücher an das Standesamt des jeweiligen Wohnortes ent-
behrlich machte; es erfolgte nur noch die Rückgabe des Familienbuchs an 
das für die Führung des Heiratsbuchs zuständige Standesamt.

Von seiner Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen gemäß 
§ 73 hat das Bundesministerium des Innern durch die Verordnung zur Aus-
führung des Personenstandsgesetzes (Personenstandsverordnung  – PStV) 
vom 22. 11. 2008 (BGBl. I S. 2263), die zeitgleich mit dem PStG am 1. 1. 2009 in 
Kraft trat, Gebrauch gemacht. Die zur Ergänzung dieser Regelungen nach 
Art. 84 Abs. 2 GG erlassene Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personen-
standsgesetz (PStG-VwV) vom 29. 3. 2010 (BAnz. Nr. 57 a vom 15. 4. 2010) ist am 
1. 8. 2010 in Kraft getreten.

Vor und nach seinem Inkrafttreten ist das neue PStG mehrfach geändert 
worden, in größerem Umfang durch das PStRÄndG vom 7. 5. 2013 (BGBl. I 
S. 1122) und das 2.  PStRÄndG vom 17. 7. 2017 (BGBl. I S. 2522). Das PStRÄndG 
hatte sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, das in den Jahren seit seiner prak-
tischen Anwendung bewährte neue Recht lediglich punktuell zu verbes-
sern. Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurden darüber hinaus aber 
noch Probleme behandelt, die vorher keiner personenstandsrechtlichen Lö-
sung zugeführt worden waren: Dem § 22 PStG wurde ein neuer Absatz 3 an-
gefügt, der bei der Beurkundung der Geburt die Geschlechtsangabe entbehr-
lich macht, wenn das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Ge-
schlecht zugeordnet werden kann. Außerdem wurde für Fehlgeburten die 
Möglichkeit der Anzeige beim Standesamt und der Erteilung einer Bescheini-
gung über die Anzeige eröffnet (§ 31 Abs. 3 PStV). Hinsichtlich seines Inkraft-
tretens sieht das Gesetz zwei Termine vor, die den Möglichkeiten der Umset-
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zung im standesamtlichen Verfahren Rechnung tragen: Am Tag nach der Ver-
kündung (15. 5. 2013) sind die Vorschriften in Kraft getreten, die keinen oder 
nur einen kurzen Vorlauf für die Vorbereitung des Fachverfahrens benötigen. 
Für die übrigen Regelungen wurde der 1. 11. 2013 als Datum des Inkrafttretens 
festgesetzt. Durch Art. 2 PStRÄndG erfuhr auch die PStV die erforderlichen 
Änderungen. Die PStG-VwV ist mit einer umfangreichen ÄndVwV an die ge-
änderten und neuen Regelungen angepasst worden.

Nennenswert sind zudem die am 1. 5. 2014 in Kraft getretenen Änderungen 
von Vorschriften durch das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere 
und zur Regelung der vertraulichen Geburt vom 28. 8. 2013 (BGBl. I S. 3458). 
Durch sie wird betroffenen Frauen die Möglichkeit eröffnet, ohne Preisgabe 
ihrer Identität zu entbinden. Die in diesem Zusammenhang erfolgten perso-
nenstandsrechtlichen Regelungen sind an entsprechender Stelle erläutert.

Mit dem größtenteils am 1. 11. 2017 in Kraft getretenen 2.  PStRÄndG vom 
17. 7. 2017 (BGBl. I S. 2522) sollten »erkannte Schwachstellen und Regelungs-
lücken« beseitigt werden. Meist waren dies redaktionelle Änderungen, vor 
allem bei inzwischen gegenstandslos gewordenen Übergangsvorschrif-
ten (§§ 75 bis 78). Neu ist die erstmals eröffnete Möglichkeit für Personen 
mit mehreren Vornamen, die Reihenfolge ihrer Vornamen durch Erklärung 
gegenüber dem Standesamt neu zu bestimmen. Sie war erforderlich ge-
worden, nachdem die geänderten Vorschriften im Pass- und Personalaus-
weisrecht nicht mehr auf den Rufnamen abstellten, sondern die Reihen-
folge der Vornamen im Geburtenregister für maßgeblich erklärten und hier-
durch Identitätsprobleme entstanden. Mit einigen anderen Regelungen des 
2.  PStRÄndG tritt diese Vorschrift wegen des erforderlichen zeitlichen Vor-
laufs erst am 1. 11. 2018 in Kraft.

In den letzten Monaten der 18. Wahlperiode des Deutschen Bundestages 
wurden noch mehrere Gesetzgebungsvorhaben mit Auswirkungen auf die 
standesamtliche Arbeit verabschiedet. Von diesen kommt dem Gesetz zur 
Einführung des Rechts der Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts 
vom 20. 7. 2017 (BGBl. I S. 2787) besondere Bedeutung zu: Mit seinem Inkraft-
treten am 1. 10. 2017 ist die Möglichkeit der Eheschließung durch zwei Perso-
nen gleichen Geschlechts eröffnet. Bestehende Lebenspartnerschaften kön-
nen in eine Ehe umgewandelt werden. Durch das Gesetz zur Umsetzung des 
Eheöffnungsgesetzes vom 18. 12. 2018 (BGBl. I S. 2639) sind konzeptionelle und 
redaktionelle Anpassungen der einschlägigen Vorschriften erfolgt.

Schließlich ist noch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 10. 10. 2017 (FamRZ 2017, 2046; StAZ 2018 S. 15) zum »3. Geschlecht« mit 
der sich aus ihr ergebenden Aussetzung von Verfahren bis zu einer gesetz-
lichen Neuregelung zu erwähnen. Die Neuregelung erfolgte durch das Ge-
setz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben vom 
18. 12. 2018 (BGBl. I S. 2635).
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Am 1. 11. 2022 ist das 3. PStRÄndG in Kraft getreten Das Gesetz enthält eine 
Reihe von Vorschriften, die an dem Ziel der Registermodernisierung, insbe-
sondere dem Once-Only-Prinzip orientiert sind. Grundgedanke ist dabei, die 
erneute Beibringung von bei öffentlichen Stellen bereits vorhandenen Daten 
durch betroffene Personen entbehrlich zu machen. Die nicht zum Personen-
stand gehörende Religionsbezeichnung ist im Sinne einer Reduzierung des 
Registerinhalts auf die erforderlichen Angaben nicht mehr für die Beurkun-
dung vorgesehen.

Mehrere Vorschriften des 3.  PStRÄndG, insbesondere die zur Einführung 
einer elektronischen Personenstandsbescheinigung, treten wegen noch zu 
schaffender technischer Voraussetzungen erst am 1. 11. 2024 in Kraft. Die Auf-
nahme und Kommentierung dieser Vorschriften erfolgt  – auch wegen der 
dazu noch zu erlassenden Regelungen der PStG-VwV – erst im Rahmen einer 
weiteren Auflage dieses Kommentars.

Zu berücksichtigende Neuregelungen enthält zudem das am 1. 1. 2023 in 
Kraft getretene Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts vom 4. 5. 2021 (BGBl. I S. 882) mit einer Neufassung des Abschnitts 3 des 
4. Buchs des BGB »Vormundschaft, Pflegschaft für Minderjährige, rechtliche 
Betreuung, sonstige Pflegschaft«.

Zu nennen ist weiter das CIEC-Übereinkommen über die Ausstellung 
mehrsprachiger, codierter Auszüge und Bescheinigungen aus Personen-
standsregistern vom 14. 3. 2014 (GS Nr. 201 b). Es ist gegenüber den Vertrags-
staaten anzuwenden, von denen es ratifiziert worden ist (derzeit Deutsch-
land, Belgien und die Schweiz). Im Verhältnis zu den anderen Vertragsstaaten 
des IntPStUrkÜb vom 8. 9. 1976 (GS Nr. 201) bleibt es bei der Anwendung die-
ses Übereinkommens bis zu einer Ratifikation des neuen Übereinkommens.
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Personenstandsgesetz (PStG) 
vom 19. 2. 20071*

Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Personenstand, Aufgaben des Standesamts

(1) Personenstand im Sinne dieses Gesetzes ist die sich aus den Merk-
malen des Familienrechts ergebende Stellung einer Person innerhalb der 
Rechtsordnung einschließlich ihres Namens. Der Personenstand umfasst 
Daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft 
und Tod sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrecht-
liche Tatsachen.

(2) Die nach Landesrecht für das Personenstandswesen zuständigen Be-
hörden (Standesämter) beurkunden den Personenstand nach Maßgabe die-
ses Gesetzes; sie wirken bei der Schließung von Ehen mit.

(3) Die Standesämter erfüllen weitere Aufgaben, die ihnen durch Bundes-
recht oder Landesrecht zugewiesen werden.

Übersicht (die Zahlen bedeuten Randnummern)
I. Rechtsentwicklung 1
II. Der Begriff »Personenstand« (Absatz 1)

1. Die Legaldefinition »Personenstand« 5
2. Das Personenstandsmerkmal »Name« 8

a) Allgemeine Beurkundungsgrundsätze
(1) Namenskontinuität 9
(2) Diakritische Zeichen 10
(3) Unrichtige Schreibweise 11
(4) Vornamen 12
(5) Familienname 13
(6) Ehename und Geburtsname 15
(7) Eigennamen 16
(8) Fehlende Namen 17
(9) Angleichung 20
(10) Namenswahl in einem anderen EU-Mitgliedstaat 21

* BGBl. I S. 122, zuletzt geändert durch Art. 1 des Dritten Gesetzes zur Änderung personen-
standsrechtlicher Vorschriften vom 19. 10. 2022 (BGBl. I S. 1744).
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(11) Besondere Buchstaben 22
(12) Adelsbezeichnungen 24
(13) Ausländische Namensänderungen 26
(14) Sprachliche Abwandlungen 29
(15) Akademische Grade 30

b) Namensführung nach internationalen Übereinkommen
(1) Übereinkommen über die Angabe von Familiennamen und Vornamen in 

den Personenstandsbüchern 31
(2) Übereinkommen über die Änderung von Namen und Vornamen 36

III. Die Behörde »Standesamt« (Absatz 2)
1. Die Behördenbezeichnung 37
2. Die Organisationshoheit 38

IV. Die Aufgaben des Standesamts (Absatz 2 und 3)
1. Die Beurkundung des Personenstandes 43
2. Weitere Aufgaben (Absatz 3) 48
3. Werbung im Standesamt 51

I. Rechtsentwicklung
In § 1 Abs. 1 ist dem PStG 2007 eine Definition des Begriffs »Personenstand« 
vorangestellt, die das frühere Recht nicht enthielt (dazu Rn. 5 ff.).

Nach § 1 Abs. 2 heißt die den Personenstand beurkundende Behörde nicht 
mehr  – wie nach § 1 Abs. 1 PStG a. F. – »Standesbeamter«, sondern »Standes-
amt« (dazu Rn. 37). § 1 Abs. 1 PStG a. F. lautete wie folgt »(1) Die Beurkundung 
des Personenstandes liegt dem Standesbeamten ob.« Diese Fassung beruhte 
auf dem PStG 1937. Bei der Bezeichnung »Der Standesbeamte« handelte es 
sich um eine Funktionsbezeichnung, die ähnlich wie andere frühere perso-
nalisierte Bezeichnungen (z. B. »Der Oberkreisdirektor«, »Der Regierungsprä-
sident«) gleichzeitig Behördenname war.

Unabhängig von der Diskussion über die Behördenbezeichnung nahm be-
reits der Regierungsentwurf des PStRG einen wichtigen Punkt der Föderalis-
musreform des Jahres 20061 vorweg: Anders als § 51 PStG a. F. sah der Entwurf 
davon ab, die Organisationshoheit der Länder einzuschränken und die Wahr-
nehmung der Aufgabe einer bestimmten Gebietskörperschaft (früher: Ge-
meinde) zuzuweisen. Dazu äußerte der Bundesrat in seiner Stellungnahme 
den gegenteiligen Wunsch, den Gemeinden durch das PStG die Aufgabe des 
Standesamts zur Erfüllung nach Weisung zu übertragen. Das sich aus dem 
geänderten Art. 84 Abs. 1 GG ergebende Verbot bundesgesetzlicher Aufgaben-
zuweisung an die Kommunen stand dem entgegen und verpflichtete damit 
die Länder, die Aufgabenzuweisung zu regeln (vgl. Rn. 38).

§ 1 Abs. 3, der ausdrücklich die Zuweisung weiterer Aufgaben an das Stan-
desamt zulässt, hatte im früheren Recht keine Entsprechung (dazu Rn. 48 ff.).

1 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. 8. 2006 (BGBl. I S. 2034).
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II. Der Begriff »Personenstand« (Absatz 1)

1. Die Legaldefinition »Personenstand«

Mit der Legaldefinition des Begriffs »Personenstand« in § 1 Abs. 1 beantwor-
tet das Personenstandsgesetz 2007 die mehr theoretische, gleichwohl aber 
immer wieder gestellte Frage, was unter dem Begriff zu verstehen ist. Der Zu-
satz »im Sinne dieses Gesetzes« macht die Definition zwar nur für das Perso-
nenstandsgesetz verbindlich2, doch ist nicht zu erwarten, dass eine andere 
Norm für ihren Regelungsbereich mit einer abweichenden Definition auf-
wartet.

Das frühere Recht beschränkte sich auf die Aussage, dass die Beurkun-
dung des »Personenstandes« dem Standesbeamten obliegt. Weiterer Anhalt 
zur Eingrenzung des Begriffs ließ sich nur aus den zu beurkundenden An-
gaben herleiten. Es blieb mithin letztlich der Betrachtungsweise des Einzel-
nen überlassen, Kriterien für die Definition festzulegen. So verschieden wie 
die Ausgangsüberlegungen dazu waren auch die gefundenen Umschreibun-
gen: Bei globaler Betrachtung, wie sie z. B. Stölzel3, bezogen auf Bergmann4, 
anstellte, ist der Personenstand ein (nicht allgemein zu bestimmender) Inbe-
griff von Eigenschaften eines Menschen, meist im familienrechtlichen Ver-
hältnis zu anderen Menschen. Thomsen5 verstand darunter die Gesamtheit 
der persönlichen Grundverhältnisse eines Menschen, die es dann zur nähe-
ren Erläuterung in Einzelstände aufzugliedern galt. Das österreichische PStG 
2013 definiert in § 1 Abs. 1 ähnlich: »Personenstand im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist die sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebende Stel-
lung einer Person innerhalb der Rechtsordnung einschließlich ihres Na-
mens.« Nach der formalen Betrachtung von Pfeiffer/Strickert6 gehört zum 
Personenstand alles, was nach dem Gesetz in die Personenstandsbücher auf-
zunehmen ist, um Auskunft über den Stand einer Person zu geben.

Die Begriffsdefinition »Personenstand« des PStG 2007 ist weit gefasst und 
berücksichtigt die meisten Elemente der vorstehend genannten Umschrei-
bungen. Die Aufzählung der Kriterien des Personenstandes in § 1 Abs. 1 ist ab-
schließend. Wie die Diskussion hierüber im Gesetzgebungsverfahren gezeigt 
hat, beugt dies Missverständnissen vor und beantwortet Zweifelsfragen, wie 
z. B. die danach klar zu verneinende, ob auch die Staatsangehörigkeit einer 
Person Personenstandsmerkmal ist und damit  – obligatorisch  – der perso-
nenstandsrechtlichen Beurkundung bedarf. Die einzelnen Personenstands-
daten über Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft 
und Tod sowie die damit in Verbindung stehenden familienrechtlichen Tat-
sachen sind bei den Beurkundungsregelungen der entsprechenden Perso-

2 Gaaz, FamRZ 2007, 1057, 1059.
3 Stölzel, Personenstandsgesetz (1944) § 1 PStG Anm. 3.
4 Bergmann, StAZ 1931, 10.
5 Thomsen, System des Personenstandsrechts (1962) Anm. 62.
6 Pfeiffer/Strickert § 1 PStG Rn. 3.
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nenstandsregister behandelt. Die Vor- und Familiennamen einer Person 
sind  – anders als nach früherem Recht  – begrifflich Teil des Personenstan-
des, so dass dies keiner besonderen Klarstellung in Einzelregelungen mehr 
bedarf; alle Vorschriften des neuen Rechts, die den Begriff »Personenstand« 
verwenden, beziehen sich mithin auch auf die Vor- und Familiennamen der 
betroffenen Person. Da die allgemeinen Regelungen zum Personenstands-
merkmal »Name« registerübergreifend gelten, sind sie nicht bei den speziel-
len Registervorschriften, sondern nachstehend (Rn. 8 ff.) zentral behandelt.

2. Das Personenstandsmerkmal »Name«

Von allen Personenstandsmerkmalen kommt dem Merkmal »Name« wegen 
der mit ihm verbundenen vielseitigen Funktionen, Problemen und Zweifels-
fragen hervorgehobene Bedeutung zu7. Die Ausführungsvorschriften zum 
PStG, insbesondere die in Nr. A 1 PStG-VwV getroffenen Regelungen, tragen 
diesem Umstand Rechnung.

a) Allgemeine Beurkundungsgrundsätze

(1) Namenskontinuität
Der Name einer Person ist vollständig in die Personenstandsregister ein-
zutragen8. Er ergibt sich aus den urkundlichen Identitätsnachweisen (vgl. 
Rn. 13 ff.). Der Grundsatz der Namenskontinuität gilt wegen der Funktion 
des Namens als Mittel der Selbstidentifikation und der Familienzusammen-
gehörigkeit auch für Namensbestandteile, die dem deutschen Recht fremd 
sind (z. B. Mittelname, Vatersname) sowie Abwandlungen des Namens nach 
Geschlecht oder Verwandtschaftsverhältnis (vgl. Rn. 29). Das Recht auf Na-
menskontinuität gilt auch bezüglich der Reihenfolge der Namensbestand-
teile, in die nicht etwa wegen einer anderen registerrechtlichen Ordnung ein-
gegriffen werden darf9. Durch Statutenwechsel infolge Erwerbs einer ande-
ren Staatsangehörigkeit wird der Name, dessen Erwerb ein abgeschlossener 
Tatbestand ist, nicht automatisch an das neue Recht angepasst10. Änderun-
gen aus Gründen der Umweltanpassung sind aber durch Angleichung (vgl. 
Rn. 20) möglich.

(2) Diakritische Zeichen
Sind in einem Namen diakritische Zeichen (z. B. Akzente, Häkchen, Punkte 
über oder unter einem Buchstaben) enthalten, so sind diese nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 PStV unverändert anzugeben11. Hierzu verpflichtet Art. 2 Satz 1 des 
CIEC-Übereinkommens über die Angabe von Familiennamen und Vornamen 
in den Personenstandsbüchern (vgl. Rn. 31) mit folgender Regelung: »Die in 
diesen Familiennamen und Vornamen enthaltenen diakritischen Zeichen 

7 Zu besonderen Problemfällen vgl. Hepting, StAZ 2013, 1.
8 BGH, StAZ 1971, 250 = NJW 1971, 1521.
9 BGH, StAZ 1993, 352 = NJW 1993, 2244; OLG Brandenburg, StAZ 2008, 43.
10 BGH, StAZ 1975, 11; Henrich/Wagenitz/Bornhofen Teil C Rn. 46.
11 Vgl. z. B. zur Wiedergabe eines Namens mit türkischen Schriftzeichen KG, StAZ 2003, 361.
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sind ebenfalls wiederzugeben, selbst wenn die Sprache, in der die Eintragung 
vorgenommen werden soll, solche Zeichen nicht kennt.« Nach § 15 Abs. 3 
Satz 2 PStV ist bei der Wiedergabe der Zeichensatz »ISO/IEC 10646:2003 in 
der UTF-8-Kodierung«12 zu verwenden, weil  – so die Begründung der Vor-
schrift13 – der Zeichensatz ausreichend Zeichen für die verschiedenen euro-
paweit in lateinischer Schrift existierenden Buchstaben, Ziffern und Symbole 
enthalte und deshalb die Gewähr dafür biete, dass alle diakritischen Zeichen 
unverändert dargestellt werden können. Für die elektronische Führung der 
Personenstandsregister und die Datenübermittlung ergibt sich die zu ver-
wendende Teilmenge der lateinischen Zeichen aus dem Standard »Lateini-
sche Zeichen in Unicode«; sie ist dort in Form des Datentyps »String.Latin« 
abschließend festgelegt (Nr. A 4.3 PStG-VwV). Handelt es sich um ein diakri-
tisches Zeichen, das Auswirkung auf die Namensschreibung in Großbuchsta-
ben hat, so besteht kein Anspruch darauf, dass in das Personenstandsregis-
ter ein ergänzender Zusatz mit der Großschreibweise des Namens aufgenom-
men wird14.

(3) Unrichtige Schreibweise
Ist in einer vorgelegten Urkunde ein Name unrichtig geschrieben oder un-
vollständig wiedergegeben, so darf eine Amtshandlung nicht von der vor-
herigen Berichtigung der Urkunde abhängig gemacht werden, wenn sich 
aus sonstigen Unterlagen und Umständen ergibt, dass es sich um die Per-
son handelt, die durch die Urkunde ausgewiesen werden soll (Nr. A 1.1.1 PStG-
VwV). Dies kann z. B. der Fall sein, wenn die Schreibweise des Namens im Rei-
sepass oder der Meldebescheinigung nicht mit der in einer Personenstands-
urkunde übereinstimmt.

(4) Vornamen
Die Vornamen einer Person ergeben sich aus ihrem Geburtseintrag. Für spä-
tere Beurkundungen sind nur diese und nicht etwa andere im täglichen Le-
ben geführte Vornamen maßgebend. Mehrere Vornamen sind untereinander 
gleichrangig; der Rufname wird nicht mehr unterstrichen. Die Reihenfolge 
der Vornamen kann nach § 45 a durch Erklärung des Namensträgers geändert 
werden; zu den Gründen und Voraussetzungen vgl.  § 45 a Rn. 1 ff. Öffentlich-
rechtliche Änderungen des Vornamens sind wegen seiner Ordnungsfunktion 
nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich15. Ist der Vorname eines 
deutschen Staatsangehörigen in einem nicht nach deutschem Recht geführ-
ten Personenstandsregister entgegen dem Willen der Sorgeberechtigten in 
fremdländischer Form (z. B. »Pjotr« statt »Peter«) beurkundet worden, so ist 
er in der ursprünglich gewünschten deutschen Form einzutragen (Nr. A 1.2.1 

12 Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO – International Organization 
for Standardization).
13 BR-Drs. 713/08 (PStV) S. 90.
14 OLG Karlsruhe, StAZ 2014, 110.
15 Vgl. z. B. BVerwG, StAZ 2017, 80, zur Frage der Hinzufügung eines weiblichen Vornamens 
zu einem männlichen Vornamen.
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PStG-VwV). Im Übrigen gelten für die Eintragung der Vornamen die Grund-
sätze zur Eintragung von Familiennamen entsprechend (vgl. Rn. 13 ff.). Zu den 
Zulässigkeitsgrenzen bei der Bestimmung von Vornamen für ein Kind und 
die Beurkundung der Vornamen im Geburtenregister vgl. § 21 Rn. 21 ff.16

(5) Familienname
Der Familienname einer Person ergibt sich im Allgemeinen aus ihrem Ge-
burtseintrag. Da ein durch Eheschließung erworbener Familienname nicht 
im Geburtseintrag verlautbart wird, kann sich der aktuell geführte Fami-
lienname auch aus dem Eheeintrag ergeben. Gleiches gilt für Namen, die 
durch Ausübung eines Erklärungsrechts (z. B. Rechtswahl nach Art. 10 Abs. 2, 
3 EGBGB) entstanden sind17. Mangelt es an solchen die Namensführung aus-
weisenden Personenstandsurkunden des Namensträgers, kann der Familien-
name gegebenenfalls auch aus Personenstandseinträgen von Vorfahren ab-
geleitet werden (Nr. A 1.3.1 PStG-VwV). Führt eine Person neben Vor- und Fa-
miliennamen weitere Namensbestandteile (vgl. Rn. 9), so umfasst die Na-
mensführung alle Namensbestandteile; dies gilt auch für Eintragungen in 
die Personenstandsregister (§ 23 Abs. 2 PStV). In manchen Gegenden übliche 
Unterscheidungsmerkmale, die nicht Bestandteil des Familiennamens sind, 
dürfen nicht in die Personenstandsregister eingetragen werden (siehe Nr. A 
1.3.2 PStG-VwV). Gleiches gilt für Namen, die zwar geführt werden (z. B. Or-
densnamen, Künstlernamen), aber nicht dem bürgerlichen Namen zuzuord-
nen sind18. Dies gilt auch dann, wenn sich ein solcher Name aus dem Perso-
nalausweis oder Reisepass ergibt19. Zu Personen, die keinen Familiennamen 
führen, vgl. Rn. 16 ff.

Für den Fall, dass Urkunden, die in verschiedenen Staaten ausgestellt wor-
den sind, in der Schreibweise des Familiennamens voneinander abweichen 
und es sich dabei nicht um offensichtliche Schreibfehler handelt, bestimmt 
Nr. A 1.3.2 PStG-VwV, dass der Name nach der Urkunde des Staates einzu-
tragen ist, dem der Betroffene zur Zeit der Ausstellung der Urkunde ange-
hört hat. Als Staatsangehörige im Sinne dieser Bestimmung sind auch Staa-
tenlose und Flüchtlinge anzusehen, deren Personalstatut vom Recht des be-
treffenden Staates bestimmt wird (Nr. A 1.3.2 PStG-VwV). Bei ausländischen 
Mehrstaatern ist die Urkunde maßgebend, die in dem Staat ausgestellt ist, 
mit dem die Person am engsten verbunden ist; maßgebend ist also die ef-
fektive Staatsangehörigkeit. Bei Mehrstaatern mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit hat die deutsche Urkunde immer Vorrang (Art. 10 Abs. 1 i. V. m. Art. 5 
Abs. 1 EGBGB).

16 Vgl. hierzu auch Henrich/Wagenitz/Bornhofen, Teil A III, Rn. 31 ff. Zu Personen mit der 
Geschlechtsangabe »divers« vgl. § 45 b Rn. 10.
17 Zu aktuellen Rechtsfragen vgl. Wall, StAZ 2018, 169.
18 VG Berlin, StAZ 2015, 347.
19 Zur Eintragung von Künstlernamen in Personalausweise und Reisepässe vgl. Wuttke/
Buck, StAZ 2022, 2.
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(6) Ehename und Geburtsname
Bei der Angabe des Namens von Personen, die einen Ehenamen oder Lebens-
partnerschaftsnamen führen, der nicht ihr Geburtsname ist, wird nach § 23 
Abs. 1 PStV zusätzlich der Geburtsname eingetragen. Dem Geburtsnamen ist 
der Zusatz »geb.« voranzustellen, sofern dieser bei der Eintragung in ein For-
mular nicht bereits durch den Leittext gekennzeichnet ist. Hat sich der Ge-
burtsname geändert, z. B. infolge Annahme als Kind (§ 1757 BGB), Namenser-
teilung (§ 1617 a BGB), Namenserstreckung (§ 1617 c BGB), Einbenennung (§ 1618 
BGB), so ist nur der geänderte Geburtsname anzugeben. § 1355 Abs. 6 BGB 
gibt eine präzise Begriffsdefinition: »Geburtsname ist der Name, der in die 
Geburtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Erklärung gegenüber 
dem Standesamt einzutragen ist.«; vgl. auch Nr. A 1.3.1 Satz 2 PStG-VwV.

(7) Eigennamen
Eigennamen sind Namen, die sich weder als Vornamen noch als Familien-
namen qualifizieren lassen. Sie kommen in Rechtsordnungen vor, die diese 
im abendländischen Kulturkreis übliche Gliederung des Namens nicht ken-
nen. Nach § 23 Abs. 2 und 3 PStV sind diese Namen mit allen Namensbestand-
teilen unter Hinweis auf die jeweilige Art der Namensform in die Personen-
standsregister einzutragen20. Kommt einer Bezeichnung, die zwar nicht als 
Bestandteil des Namens zu qualifizieren ist, sondern nur die Eigenschaft 
eines Namenszusatzes besitzt, eine die Persönlichkeit des Trägers mitbestim-
mende Bedeutung zu, so kann auch ein solcher Zusatz für die Eintragung 
in die Personenstandsregister und Erklärungen zur Namensbestimmung 
(Ehenamen, Kindesnamen) herangezogen werden. Dies gilt z. B. für die von 
männlichen Angehörigen der Sikh-Religion in Indien dem Eigennamen hin-
zugefügte Bezeichnung »Singh« (= Löwe)21.

(8) Fehlende Namen
Führt eine Person keinen Familiennamen, so ist sie nur mit ihrem Vornamen 
einzutragen. Dies schreibt Art. 5 des Übereinkommens über die Angabe von 
Familiennamen und Vornamen in den Personenstandsbüchern (vgl. Rn. 31) 
für den Fall vor, dass es – wie im deutschen Recht – eine entgegenstehende 
innerstaatliche Vorschrift nicht gibt.

Ist der geführte Name weder Vorname noch Familienname, so ist dies in 
der Registereintragung anzugeben (vgl. Rn. 16). Die Möglichkeit der Anglei-
chung des Namens (vgl. Rn. 20) ist gegeben, wenn für die Namensführung 
der Person deutsches Recht maßgebend geworden ist.

Gibt es für die Person keine Bezeichnung, so sollte eine Bestimmung des 
Personenstandes nach § 25 erwogen werden.

20 Zur Frage der Verlautbarung in den Registern vgl. OLG Stuttgart, StAZ 2002, 338.
21 BVerfG, StAZ 2001, 207; OLG Stuttgart, StAZ 2002, 338.
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(9) Angleichung
Personen, die ihren Namen nach ausländischem Recht erworben haben und 
für deren Namensführung danach deutsches Recht maßgebend geworden 
ist (Statutenwechsel, Rechtswahl), haben nach Art. 47 EGBGB (§ 45 PStV) oder 
§ 94 BVFG die Möglichkeit, ihre Namensführung dem deutschen Recht anzu-
gleichen. Hierfür sind  – abhängig von der jeweiligen Namensführung  – in-
dividuelle Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, wobei die Grenzen des deut-
schen Namensrechts, nach denen z. B. mehrgliedrige Namen oder Vorna-
men nicht zum neuen Familiennamen bestimmt werden können, zu beach-
ten sind22. Auch können dem deutschen Recht fremde Namensbestandteile 
abgelegt werden (vgl. dazu im Einzelnen § 43 Rn. 29 ff., 45 ff.). Hierzu bedarf es 
regelmäßig einer Angleichungserklärung; z. B. geht ein im Namen geführter 
Vatersname nicht automatisch durch objektive Angleichung verloren23.

(10) Namenswahl in einem anderen EU-Mitgliedstaat
Ist der Familienname eines Angehörigen eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union in einem anderen Mitgliedstaat nach dessen Recht in einer 
Form in ein Personenstandsregister eingetragen worden, die nicht dem für 
die Namensführung maßgebenden Heimatrecht entspricht, so ist die be-
urkundete Namensführung ungeachtet dessen auch für die anderen Mit-
gliedstaaten verbindlich24. Ein solcher Name ist bei einer Beurkundung in 
einem deutschen Personenstandsregister unverändert zu übernehmen, 
wenn die Vorschriften des deutschen internationalen Privatrechts auf deut-
sche Sachvorschriften verweisen (Art. 10 Abs. 1 EGBGB) und die betroffene 
Person durch Erklärung gegenüber dem Standesamt bestimmt, dass sie an-
stelle des nach deutschem Namensrecht gebildeten Namens den im EU-Aus-
land erworbenen Namen führen will (Art. 48 EGBGB, § 43 Abs. 1 Satz 1 PStG)25. 
Die Namenswahl wirkt auf den Zeitpunkt der Eintragung in das ausländische 
Register zurück, wenn der Betroffene nicht ausdrücklich den Tag der Wirk-
samkeit seiner Erklärung als maßgeblich erklärt. Entsprechendes gilt für öf-
fentlich-rechtliche Namensänderungen in einem anderen EU-Mitgliedstaat. 
Eine solche Namensänderung ist ohne Weiteres wirksam, wenn sie in einem 
Mitgliedstaat des Übereinkommens über die Änderung von Namen und Vor-
namen erfolgte (vgl. dazu auch Rn. 26 und 36). Das Recht der Namenswahl 
kann eingeschränkt sein, wenn der neue Name – z. B. bei Erwerb einer Adels-

22 BGH, StAZ 2015, 78; OLG Köln, StAZ 2015, 275; Wall, StAZ 2015, 363.
23 BGH, StAZ 2014, 139,142; dazu Prinz von Sachsen Gessaphe, StAZ 2015, 65; Hepting/Dutta 
Rn. II 299 f.; Wall, StAZ 2016, 327.
24 Der EuGH hat unter Bezug auf den die Freizügigkeit garantierenden Art. 18 EGV 
(jetzt: Art. 21 AEUV) im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 234 EGV 
(jetzt: Art. 267 AEUV) entschieden, dass deutsche Behörden den in Dänemark eingetra-
genen Doppelnamen (»Grunkin-Paul«) eines Kindes deutscher Eltern, die in der Ehe 
keinen Ehenamen führen, unter den gegebenen Umständen anerkennen müssen (EuGH 
14. 10. 2008, StAZ 2009, 9).
25 Zu den Voraussetzungen der Namenswahl vgl. Freitag, StAZ 2013, 69; zu Anwendungs-
problemen in der standesamtlichen Praxis vgl. Wall, StAZ 2013, 237.
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bezeichnung  – nicht mit dem deutschen ordre public vereinbar ist26 (vgl. 
auch Rn. 24).

(11) Besondere Buchstaben
Die in einem Personenstandseintrag, der vor dem 3. 10. 1990 in dem in Art. 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet angelegt worden ist, ausgedruck-
ten Umlaute »A(E)«, »O(E)« oder »U(E)«, sind mit »ä«, »ö« oder »ü« wieder-
zugeben; das Zeichen »S(Z)« ist mit »ß« zu übertragen (Nr. 56.2.2 PStG-VwV).

Für den Fall, dass sich bei deutschen Personenstandseinträgen Unklar-
heiten wegen der Schreibweise der Umlaute ä/ae, ö/oe, ü/ue oder der Buch-
staben ss, ß,  und  ergeben, schreibt Nr. A 1.3.2 PStG-VwV vor, dass die 
Schreibweise angewendet werden soll, die einem der Einträge entspricht und 
gebräuchlich geworden ist27.

(12) Adelsbezeichnungen
Die Frage, ob eine Adelsbezeichnung Bestandteil des Namens ist, entscheidet 
das Heimatrecht des Namensträgers28. Ausländische Staatsangehörige, die 
nach ihrem Heimatrecht keine Adelsbezeichnung führen dürfen, sind mit-
hin in die deutschen Personenstandsregister ohne diese Bezeichnung einzu-
tragen. Das Gleiche gilt für Deutsche und für Staatenlose, die nach dem Recht 
des Staates, dem sie früher angehört haben, das Recht zur Führung der ehe-
maligen Adelsbezeichnung verloren haben (Nr. A 1.3.5 PStG-VwV). Eine Über-
setzung von ausländischen Adelsprädikaten (z. B. Count, Earl) ins Deutsche 
ist unzulässig29. Zudem versagt das deutsche Recht Adelsbestandteilen die 
Anerkennung, die von einem Deutschen in einem anderen EU-Mitgliedstaat 
im Wege der Namensänderung (z. B. »deed poll« nach englischem Recht) er-
worben worden sind30.

Eine ehemalige deutsche Adelsbezeichnung ist nach Art. 109 der Weima-
rer Reichsverfassung (WRV) Bestandteil des Familiennamens (Nr. A 1.3.3 PStG-
VwV). Die Bezeichnung folgt dem Vornamen (z. B. »Otto Graf von R.«) Sie 
wird geschlechtsspezifisch verwendet; so heißen z. B. die Ehefrau und die le-
dige Tochter eines Grafen von R. »Gräfin von R.«, die Ehefrau eines Freiherrn 
von K. »Freifrau von K.«, die ledige Tochter »Freiin von K.«31. Entsprechendes 
gilt auch für den Fall der Vornamensänderung und der Feststellung der Zu-

26 BGH, StAZ 2019, 77; Anmerkung Otto, StAZ 2019, 71; OLG Brandenburg, StAZ 2022, 14.
27 Zur Wiedergabe des veralteten Buchstabens » « vgl. Bornhofen, StAZ 1983, 128.
28 Vgl. Hepting/Dutta Rn. II-209 ff.
29 BayObLG, StAZ 1991, 43.
30 EuGH, StAZ 2016, 203, zur Vereinbarkeit der Versagung der Anerkennung mit Art. 21 
AEUV; Anmerkung Otto, StAZ 2016, 225. Deutsche Rechtsprechung: BGH, StAZ 2019, 77 = 
FamRZ, 2019, 218; Anm. Otto, StAZ 2019, 71; BGH, StAZ 2019, 110; KG, StAZ 2020, 211; OLG 
Karlsruhe, StAZ 2017, 206; OLG Jena, StAZ 2016, 114; OLG Nürnberg, StAZ 2015, 307, 377; AG 
Nürnberg, StAZ 2015, 59; Anmerkung Wall, StAZ 2015, 41.
31 RG, StAZ 1926, 98; BayObLG, StAZ 1956, 12, StAZ 1991, 43; Peters, StAZ 1976, 88. Zur standes-
amtlichen Praxis, insbesondere nach personenstandsrechtlichen Veränderungen (z. B. 
Eheschließung) vgl. AG Freiburg, StAZ 2021, 218; Anmerkung Helms StAZ 2021, 219.
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§ 1 PStG Bornhofen32

gehörigkeit zum anderen Geschlecht nach dem Transsexuellengesetz32. Ge-
schiedene Frauen, die ihren Geburtsnamen wieder annehmen, führen den 
Namensbestandteil in der für verheiratete Frauen abgewandelten Form (z. B. 
Freifrau statt Freiin); Gleiches gilt für den Begleitnamen (§ 1355 Abs. 4 BGB). 
Frühere Adelsbezeichnungen sind nicht Teil des Familiennamens, wenn sie 
vor Inkrafttreten der WRV lange Zeit nicht mehr geführt wurden.33 Nach 
dem 13. 8. 1919 geborene Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern füh-
ren den Namen der Mutter mit der früheren Adelsbezeichnung; vor diesem 
Zeitpunkt geborene Kinder führen, abgesehen von einzelnen Ausnahmen, 
diese Bezeichnung nicht. Ehemals adelige Personen übertragen ihren Na-
men auch durch Namenserteilung und Annahme einer Person als Kind. Be-
saß ein Namensträger vor dem 14. 8. 1919 den persönlichen Adel, ist die per-
sönliche Adelsbezeichnung nicht übertragbar. Das Gleiche gilt für eine be-
sondere Adelsbezeichnung, die durch das vor dem 14. 8. 1919 geltende Adels-
recht auf bevorrechtigte Haus- oder Familienmitglieder übertragen wurde. 
Anredeformeln wie Hoheit, Durchlaucht, Erlaucht, Exzellenz sind nicht in die 
Personenstandsregister aufzunehmen. Einbürgerungsurkunden und Adels-
handbücher sind kein ausreichender Beweis für die Führung früherer Adels-
bezeichnungen (Nr. A 1.3.4 PStG-VwV).

(13) Ausländische Namensänderungen
Ist der Familienname eines deutschen Staatsangehörigen von einer auslän-
dischen Stelle in einen anderen Namen geändert oder ist seine Schreibweise 
verändert worden, so ist der Name in der ursprünglichen deutschen Form 
in die Personenstandsregister einzutragen, wenn sie nachgewiesen wer-
den kann (Nr. A 1.3.6 PStG-VwV). Zur Besonderheit bei bestimmten Doppel-
staatern vgl. Rn. 36. Zur Möglichkeit, den von einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union geänderten Namen durch Wahl nach Art. 48 EGBGB 
anzunehmen, vgl. Rn. 21. Zur Nichtanerkennung von in einem anderen EU-
Mitgliedstaat erworbenen Adelsbestandteilen vgl. Rn. 21, 24.

Familiennamen dürfen nicht übersetzt werden. Dies gilt auch, wenn der 
Namensträger seine Staatsangehörigkeit wechselt. Auf die Erklärungsmög-
lichkeiten nach Art. 47 EGBGB und § 94 BVFG ist hinzuweisen (vgl. Rn. 20).

Die ursprünglichen deutschen Familiennamen von Vertriebenen und 
Spätaussiedlern sind in ausländischen Ausweispapieren und anderen Urkun-
den oft in anderen als lateinischen Schriftzeichen wiedergegeben. Von einer 
Transliteration dieser Namen in die lateinische Schrift ist abzusehen, wenn 
nachgewiesen werden kann, dass der Namensträger oder seine Vorfahren 
den Namen in einer deutschen Form geführt haben. Für Eintragungen in die 
Personenstandsregister ist nur die deutsche Namensform maßgebend (Nr. A 

32 BayObLG, StAZ 2003, 45. Krömer, StAZ 2021, 220.
33 OLG Zweibrücken, StAZ 2022, 180; BayObLG, StAZ 1981, 184; KG, StAZ 1999, 38.
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1.3.7 PStG-VwV), da bei einer Transliteration meist Schreibweisen entstehen, 
die den Namen entstellen34.

(14) Sprachliche Abwandlungen
Führt eine Person einen ausländischen Familiennamen, der nach dem Ge-
schlecht oder nach dem Verwandtschaftsverhältnis sprachlichen Abwand-
lungen unterliegt, und war zum Zeitpunkt des Erwerbs dieses Namens deut-
sches Recht für die Namensführung maßgebend, so ist die männliche Form 
des Namens in die Personenstandsregister einzutragen. Im Übrigen ist der 
Name mit sprachlicher Abwandlung beizubehalten, auch wenn deutsches 
Recht für den Namen maßgebend wird. Betroffen sind insbesondere weib-
liche Namensformen35. Die Möglichkeit der Angleichung des Namens (hier: 
Wegfall der Abwandlung) ist in diesen Fällen nach Art. 47 EGBGB oder § 94 
BVFG gegeben (vgl. Rn. 20).

(15) Akademische Grade
Akademische Grade sind keine Namensbestandteile36. Bei Beurkundungen in 
den Personenstandsregistern werden sie – im Gegensatz zum früheren Recht 
(§ 63 DA) – nicht mehr als zusätzliche Angabe zur Person eingetragen37.

b) Namensführung nach internationalen Übereinkommen

(1) Übereinkommen über die Angabe von Familiennamen und Vornamen in 
den Personenstandsbüchern
Nach dem Übereinkommen vom 13. 9. 1973 über die Angabe von Familien-
namen und Vornamen in den Personenstandsbüchern38 verpflichten sich 
die Vertragsstaaten, die Namen natürlicher Personen ohne Rücksicht auf 
ihre Staatsangehörigkeit einheitlich einzutragen (Nr. A 1.1.2 PStG-VwV). Das 
Übereinkommen ist mithin auch dann anzuwenden, wenn der Namensträ-
ger Angehöriger eines Staates ist, der dem Übereinkommen nicht angehört. 
Verwendet eine fremde Sprache andere als lateinische Schriftzeichen, sind 
die Namen so weit wie möglich zu transliterieren, das heißt, jedes fremde 
Schriftzeichen ist durch das gleichwertige lateinische Schriftzeichen wieder-
zugeben. Hierbei sind nach dem Übereinkommen die Normen der Interna-
tionalen Normenorganisation (ISO  – International Organization for Stan-
dardization) anzuwenden.

34 Z. B. wenn die Transliteration des ursprünglichen deutschen Namens »Schneider« die 
Schreibweise »Snajder« ergäbe. Vgl. dazu Bornhofen, StAZ 1993, 238, 241.
35 Vgl. dazu Henrich/Wagenitz/Bornhofen Teil C Rn. 285; Gaaz, StAZ 1989, 165, 171; Bungert, 
StAZ 1990, 126.
36 BGHZ 38, 380 = StAZ 1963, 63.
37 BGH, StAZ 2013, 377. Zur vorausgegangenen Diskussion vgl. Berkl, StAZ 2013, 177; OLG 
Celle, StAZ 2013, 142; OLG Karlsruhe, StAZ 2013, 85. Gegenteilige Auffassung: OLG Nürnberg, 
StAZ 2010, 148 mit Anm. Selbig und StAZ 2012, 374 mit Anm. Helms.
38 BGBl. 1976 II S. 1493 (GS Nr. 241). Text des Übereinkommens und Staatenübersicht siehe 
www.personenstandsrecht.de.
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§ 1 PStG Bornhofen34

Nach Art. 2 Abs. 1 des Vertragsgesetzes vom 30. 8. 1976 zu dem Überein-
kommen39 sollten die von der ISO empfohlenen Normen durch Rechtsver-
ordnung benannt werden. Die Verordnung ist nicht erlassen worden, so dass 
sich die Verbindlichkeit der Transliterations-Normen unmittelbar aus dem 
Übereinkommen herleitet.

Um nicht zu unterschiedlichen und damit den Identitätsnachweis er-
schwerenden Schreibweisen zu gelangen, ist von einer Transliteration abzu-
sehen, wenn sich die lateinische Schreibweise des Namens bereits aus einer 
Personenstandsurkunde oder aus einer anderen öffentlichen Urkunde des 
Heimatstaates der betreffenden Person (z. B. Reisepass) ergibt. Diese Schreib-
weise ist auch dann maßgebend, wenn sie nicht der ISO-Transliteration ent-
spricht. Wegen unterschiedlicher Auffassungen zu dem Begriff »andere öf-
fentliche Urkunde« in Art. 2 Abs. 1 des Übereinkommens fasste die CIEC in 
ihrer Generalversammlung am 11. 9. 1992 einstimmig den Beschluss, »dass 
der in Art. 2 Abs. 1 des Übereinkommens Nr. 14 enthaltene Begriff ›oder eine 
andere Urkunde, die die Familiennamen und Vornamen … wiedergibt‹ jede 
öffentliche Urkunde betrifft, auch wenn sie nicht von einem Standesbeamten 
erstellt wurde, wie z. B. der Pass der betreffenden Person.« Bei unterschiedli-
cher Schreibweise in ausländischen Urkunden, die in deutschen Registerein-
trägen zu abweichenden Beurkundungen geführt haben, ist die Berichtigung 
eines Eintrags anhand der aktuell gültigen ausländischen Urkunde vorzu-
nehmen40. Vorzug hat bei mehreren stets die neuere Urkunde, und zwar un-
abhängig davon, ob es sich bei den Urkunden um Personenstandsurkunden 
oder Nationalpässe handelt41. Ein in Deutschland ausgestellter Reiseausweis 
für Flüchtlinge kann hingegen nicht für eine Eintragung in ein deutsches 
Personenstandsregister als »andere Urkunde« im Sinne von Art. 2 des Über-
einkommens herangezogen werden42.

Dem CIEC-Beschluss war in Deutschland eine umfangreiche Rechtspre-
chung43 vorausgegangen, die  – streng am Wortlaut des Übereinkommens 
orientiert – den Begriff »andere Urkunde« auf Personenstandsurkunden re-
duziert und damit insbesondere den Reisepass ausgeschlossen hatte. Folge 
war, dass die Namensschreibung in Reisepässen der Betroffenen immer 
dann nicht mit der von den deutschen Standesämtern verwendeten Schreib-
weise übereinstimmte, wenn der Name von den Passbehörden des Heimat-
staates nach anderen Transliterationsgrundlagen übertragen worden war. 
Vor allem waren griechische Staatsangehörige betroffen, da deren Namen 
von den griechischen Behörden nicht nach der ISO-Norm R 843 (Translite-

39 BGBl. 1976 II S. 1473 (GS Nr. 241).
40 OLG Hamburg, StAZ 2015, 81; OLG Nürnberg, StAZ 2016, 20. 
41 OLG Hamburg, StAZ 2018, 347, 349.
42 KG, StAZ 2018, 219.
43 Z. B. BayObLG, StAZ 1988, 203; OLG Köln, StAZ 1985, 209; OLG Düsseldorf, StAZ 1986, 39; 
StAZ 1989, 114; OLG Bremen, StAZ 1986, 213; OLG Stuttgart, StAZ 1986, 321.
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ration griechischer Schriftzeichen)44, sondern nach der griechischen ELOT-
Norm 74345 in die lateinische Schrift übertragen wurden.

Die Gerichte, allen voran der Europäische Gerichtshof46, sorgten durch 
eine geänderte, dem CIEC-Beschluss entsprechende Rechtsprechung für die 
nötige Rechtssicherheit47. Da es nicht für alle Sprachräume mit fremden 
Schriftzeichen entsprechende ISO-Tabellen gibt, verbleiben Fälle, bei denen 
eine Transliteration nicht möglich ist. Für solche Namen ist in Nr. A 4.2 PStG-
VwV die Regelung getroffen, dass sie nach ihrem Klang und den Lautregeln 
der deutschen Rechtschreibung (phonetische Umschrift) einzutragen sind. 
Eine solche »Transkription« hat indes den Nachteil, dass sie eine sichere 
Rückübertragung in das Ausgangsalphabet stark einschränkt.

(2) Übereinkommen über die Änderung von Namen und Vornamen
Nach dem Übereinkommen vom 4. 9. 1958 über die Änderung von Namen 
und Vornamen48 verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, keine öffentlich-recht-
liche Änderung von Namen oder Vornamen eines Staatsangehörigen eines 
anderen Vertragsstaates zu bewilligen. Davon ausgenommen sind Namens-
änderungen von Personen, die zugleich auch die Staatsangehörigkeit des 
Staates besitzen, der die Änderung durchführt. In diesen Fällen sind die Na-
mensänderungen in jedem Vertragsstaat ohne weitere Förmlichkeit wirk-
sam (Nr. 27.7.1 PStG-VwV); einer Erklärung nach Art. 48 EGBGB bedarf es mit-
hin nicht (vgl. Rn. 21).

III. Die Behörde »Standesamt« (Absatz 2)

1. Die Behördenbezeichnung

Mit der Einführung der neuen Behördenbezeichnung »Standesamt« in Ab-
satz 2 hat das Personenstandsgesetz die frühere personenbezogene Bezeich-
nung »Der Standesbeamte« für die zur Beurkundung des Personenstan-
des zuständige Behörde aufgegeben. Angesichts dessen, dass Behörden an-
derer kommunaler Bereiche ebenfalls eine nicht personenbezogene und ge-
schlechtsneutrale Bezeichnung führen (z. B. Jugendamt, Ordnungsamt), ist 

44 Vgl. GS Nr. 6 mit Hinweis auf die Transliterationstabellen in Heft 15 der Handakten für 
die standesamtliche Arbeit.
45 Norm der Hellenic Organization for Standardization.
46 EuGH, StAZ 1993, 256. In dem Urteil hat der EuGH Art. 52 EWG-Vertrag dahin ausgelegt, 
dass es gegen diese Vorschrift verstößt, wenn ein griechischer Staatsangehöriger (hier: 
Christos Konstantinidis) durch die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften gezwungen 
wird, bei der Ausübung seines Berufs eine solche Schreibweise seines Namens (hier: 
Hréstos Kónstantinidés) zu verwenden, dass dieser in seiner Aussprache verfälscht wird 
und die sich daraus ergebende Entstellung den Betroffenen der Gefahr einer Personenver-
wechslung bei seinen potentiellen Kunden aussetzt.
47 BGH, StAZ 1994, 42; OLG Köln, StAZ 1993, 214; OLG Karlsruhe, StAZ 1993, 114.
48 BGBl. 1961 II S. 1055, 1076 (GS Nr. 240). Text des Übereinkommens und Staatenübersicht 
siehe www.personenstandsrecht.de.
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